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TEILAUSZUG 
aus dem Grundbuch 

Eigentümer 

Kanton Zürich, besondere Rechtsformen, CHE-114 809 327, Postfach, 
8090 Zürich, als Alleineigentümer 

Grundstücksbeschreibung 

Stadt Wädenswil 

Grundbuch Blatt 8292, Liegenschaft, Kataster WE12599, 
EGRID CH867836407116, 

Angaben der amtlichen Vermessung: 
Kataster WE12599, EGRID CH867836407116, Plan 102 
497 m2, mit folgender Aufteilung: 

Gebäude: 
- Gebäude Landwirtschaft, Nr. 29301471, Zugerstrasse 277.1 191 rn2  

Bodenbedeckungsarten: 
- Acker, Wiese, Weide 	 306 m2  
- Gebäude 	 191 m2  

Anmerkung 

öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung / Baugesetzgebung 
Unterschutzstellung betreffend Vers -Nr. 1471 
Dat. 21.07.2023, Beleg 606, EREID CH7582-0000-0053-11864 

Vormerkungen 

Keine 

Dienstbarkeit 

Recht 
Fuss- und Fahrwegrecht 
SP WE9461 

Grundpfandrechte 

Keine im Grundbuch eingetragene 



FÜR RICHTIGEN AUSZUG 

GRUNDBUCHAMT WÄDENS 

Wädenswil 

Datum 22.08.2023, 
A23-003856 
Auszug 2023/1148 

Gebühr Fr. 46.00 

Coll vt/ 

sistent 

Hinweis:  

Folgende Angaben sind in diesem Teilauszug nicht enthalten: 
- Allfällige Bemerkungen zu den Einträgen 

Die beigehefteten Fotokopien (8 A4-Selten) enthalten 
die fototechnischen Wiedergaben der betreffenden Registereinträge. 
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Denkmalpflege. Unterschutzstellung 

Gemeinde Wädenswil 	 Strasse Zugerstrasse 277.1 

Objekt Feldscheune 	 Vers.-Nr. 1471 

Kat.-Nr. WE12599 

Eigentümer Kanton Zürich, Baudirektion, Natur- und Heimatschutzfonds, Generalsekretariat, 
vertreten durch Immobilienamt, Neumühlequai 10, 8090 Zürich 

Anlass Veräusserung durch die öffentliche Hand 

A. Sachverhalt 

Inventar Die Feldscheune Vers.-Nr. 1471 auf dem Grundstück Kat.-Nr. WE12599 in Wädenswil ist 
gemäss Objektliste der überkommunalen Schutzobjekte 2012 (kurz: Objektliste) zur Auf-
nahme ins Inventar der Denkmalschutzobjekte von überkommunaler Bedeutung vorgese-
hen. Gemäss Schreiben der Baudirektion vom 15. November 2012 an die kommunalen 
Bewilligungsbehörden des Kantons Zürich ist die Objektliste ein behördenverbindliches 
Planungsinstrument. 

Vorgeschichte Nachdem der Eigentümer Hans-Ulrich Höhn erfolglos einen Käufer für die nicht mehr 
landwirtschaftlich genutzte Feldscheune gesucht hatte, erwarb die kantonale Baudirektion 
das vernachlässigte Gebäude im Mai 2004 mit Mitteln aus dem Natur- und Heimatschutz-
fonds. Die Baudirektion liess die Feldscheune 2004/05 fachgerecht instand stellen. Seit-
her diente sie der kantonalen Denkmalpflege zur Lagerung von verschiedenartigen Dach-
ziegeln, auf welche die Fachstelle bei Restaurierungen jeweils zur Ergänzung schadhafter 
Dächer zurückgreift. Das Lager wurde 2018 aufgelöst. 

Anlass Seit der Auflösung aller externen Bauteillager im Kanton und deren Zusammenführung im 
Bauteillager der kantonalen Denkmalpflege in Stettbach im Jahr 2018 hat die Baudirek-
tion keine Verwendung mehr für die Feldscheune. Die Feldscheune soll zur Veräusserung 
freigegeben werden. 

Bisher war die Erhaltung der Scheune durch die Selbstbindung der Baudirektion sicherge-
stellt (§ 204 Planungs- und Baugesetz [PBG]). Diese Verpflichtung soll mit der vorliegen-
den Unterschutzstellung auf eine künftige Käuferschaft übertragen werden. 

Anhörung Mit Schreiben der Baudirektion vom 24. August 2022 wurden die Stadt Wädenswil und 
der regionale Planungsverband Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ) gestützt auf 
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§ 211 Abs. 1 PBG im Sinne einer Anhörung zur Stellungnahme eingeladen. Beide ver-
zichteten auf eine Stellungnahme. 

B. Erwägungen 

Objekt 1762 liess Landwirt Hans Jakob Höhn (1735-1802) die Feldscheune Vers.-Nr.1471 er-
richten. Die Jahrzahl befindet sich am hölzernen Sturz des Tenntors. Der traufseitig er-
schlossene Bohlenständerbau unter leicht geknicktem Satteldach diente als Rindviehstall 
mit darüber angeordnetem Heuraum und daran anschliessendem Tenn. 1861 erstellten 
die Brüder Gottlieb und Gottfried Höhn die nordwestliche Hocheinfahrt unter Walmdach. 

Zur Bewirtschaftung von abgelegenen Gütern (sog. Streubesitz) ausserhalb des Kernbe-
sitzes wurden kleinere Scheunen als Unterkunft für das zur Weide getriebene Vieh und 
zur Lagerung des eingebrachten Heus errichtet. Die noch bestehenden Feldscheunen 
stammen in ihrer Konstruktion nur vereinzelt aus dem 18. Jahrhundert, ein Grossteil ent-
stand im frühen und mittleren 19. Jahrhundert. Die gut proportionierte, 260-jährige Feld-
scheune ist ein wichtiger, immer seltener werdender Vertreter dieser Baugattung im Kan-
ton Zürich. 

Entscheid Die Baudirektion qualifiziert das Gebäude Vers.-Nr. 1471 in Wädenswil und dessen Um-
schwung auf dem Grundstück Kat.-Nr. WE12599 in der heutigen Gestalt deshalb als 
wichtigen Zeugen des landwirtschaftlichen Streubesitzes und seiner Bewirtschaftung. Die 
Feldscheune ist damit im Sinne von § 203 Abs. 1 lit. c PBG ein wichtiger wirtschafts- und 
bauhistorischer Zeuge des 18. Jahrhunderts. Dem Schutzobjekt kommt regionale Bedeu-
tung zu. 

Für Schutzobjekte im Besitz des Kantons besteht — unabhängig von einer förmlichen Un-
terschutzstellung oder einer Aufnahme in ein Inventar — die sogenannte Selbstbindung 
gemäss § 204 PBG. Mit der vorliegenden Unterschutzstellung soll nun sichergestellt wer-
den, dass auch nach einer Veräusserung der Feldscheune an eine private, nicht der 
Selbstbindung unterworfene Käuferschaft die Schutz- und Erhaltungspflicht weiter be-
steht. 

Die Unterschutzstellung des Gebäudes ist als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrän-
kung zugunsten des Kantons Zürich im Grundbuch anzumerken. 

Auch nach der Unterschutzstellung ist die bisherige Nutzung des Gebäudes gewährleis-
tet. 

Das von der kantonalen Denkmalpflege vorgelegte Inventarblatt des Inventars der Denk-
malschutzobjekte von überkommunaler Bedeutung ist festzusetzen. 

Einem allfälligen Rekurs gegen diese Verfügung kommt von Gesetzes wegen keine auf-
schiebende Wirkung zu (§ 211 Abs. 4 PBG). 
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Die Baudirektion verfügt: 

I. Das Gebäude Vers.-Nr. 1471 mit seiner Umgebung auf dem Grundstück Kat.-
Nr. WE12599 in Wädenswil ist ein Schutzobjekt im Sinne von § 203 Abs. 1 lit. c des 
Planungs- und Baugesetzes (PBG) und wird gemäss § 205 PBG unter Schutz ge-
stellt. Das Gebäude darf nicht abgebrochen werden. Die jeweilige Eigentümerschaft 
darf an dieser Liegenschaft und in ihrem Untergrund ohne vorgängige Zustimmung 
der Baudirektion Kanton Zürich keine Eingriffe vornehmen und keine baulichen Än-
derungen sowie Unterhaltsarbeiten ausführen, welche die äussere oder innere Wir-
kung des Gebäudes sowie dessen Umgebung auf dem Grundstück Kat.-Nr. 
WE12599 berühren oder deren Zeugenwert beeinträchtigen könnten. 

II. Schutzumfang 

Im Einzelnen setzt sich der Schutzumfang des Gebäudes Vers.-Nr. 1471 wie folgt 
zusammen: 

Gebäudeäusseres: 

Die Fassaden der Scheune und des Hocheinfahrthauses mit ihrem geschlosse-
nen Erscheinungsbild samt den Tür-, Tor- und Fensteröffnungen, die Türen, 
Tore und dem Gebäudesockel 

- 	Die ungestörten mit Biberschwanzziegeln eingedeckten Dachflächen und die 
Vordächer. 

Gebäudeinneres: 

- Die primäre Tragkonstruktion bestehend aus den tragenden Boden- und De-
ckenkonstruktionen und dem Dachstuhl 

- Die Bretterböden 

- Die Krippen im Stall 

Umgebung: 

- Die Rampe zur Hocheinfahrt samt Trockenstein-Stützmauern 

Bauliche Veränderung/Nutzung: 

- Die ober- und/oder unterirdische Vergrösserung des Gebäudevolumens ist aus-
geschlossen. 

- Das Dach des ehem. Hohlziegeldepots an der Nordwest-Fassade der Scheune 
und der eingeschossige Anbau mit Pultdach an der Nordwest-Fassade des 
Hocheinfahrthauses können ersatzlos entfernt werden. 



Baudirektion 
4/5 

- Es ist nur eine Kaltnutzung zulässig. 

- Die Tragfähigkeit der bestehenden historischen Konstruktion gibt die Nutzung 
vor. Statische Verstärkungen an der Tragkonstruktion zur Erhöhung der Nutz-
lasten sind nicht zulässig. 

III. 	Die vorstehenden Anordnungen entbinden nicht von der Pflicht, die baurechtlichen 
Bestimmungen einzuhalten. 

IV. 	Umgang mit dem Schutzobjekt 

IV.1 Das Schutzobjekt ist ordnungsgemäss zu unterhalten. Die geschützten Teile 
sind im Original zu erhalten und dürfen weder durch Änderungen noch durch 
Unterhaltsarbeiten in ihrem kunst- und kulturhistorischen Zeugenwert beein-
trächtigt werden. 

IV.2 Wo ein Ersatz von geschützten Teilen, namentlich von Verschleissschichten 
an Böden und Wänden unumgänglich ist, sind wiederum so weitgehend wie 
möglich und sinnvoll die dem Schutzobjekt adäquaten Materialien und Kon-
struktionen zu verwenden. Die kantonale Denkmalpflege ist zu den entspre-
chenden Entscheiden beizuziehen. 

IV.3 Alle Änderungen, Instandstellungs- und Umbauarbeiten an den geschützten 
Bauteilen sowie deren allfälliger Ersatz sind in Absprache mit der kantonalen 
Denkmalpflege zu planen und bedürfen vor Ausführung deren Zustimmung. 
Bauliche und technische Massnahmen wie insbesondere Ausbrüche, Bohrun-
gen, Leitungsverlegungen, Abdeckungen, Isolationen sind am Bau durch die 
kantonale Denkmalpflege festzulegen. Während der ganzen Dauer von 
lnstandstellungs- und Umbauarbeiten sind die geschützten Teile durch geeig-
nete Massnahmen wirksam zu sichern und vor Beschädigungen zu schützen. 

IV.4 Der kantonalen Denkmalpflege sind bauanalytische Sondierungen vor und 
während allfälliger Umbauarbeiten zu ermöglichen. Dabei zutage tretende, 
wichtige konstruktive und baukünstlerische Einzelteile sind der kantonalen 
Denkmalpflege zu melden. Eine zusätzliche Unterschutzstellung derselben 
durch die Baudirektion bleibt vorbehalten. 

V. 	Das von der kantonalen Denkmalpflege vorgelegte Inventarblatt des Inventars der 
Denkmalschutzobjekte von überkommunaler Bedeutung wird festgesetzt. 

VI. 	Das Immobilienamt wird angewiesen, Käuferinnen und Käufer darüber zu informie-
ren, dass die Feldscheune ausserhalb der Bauzone in der Landwirtschaftszone 
liegt und die Nutzung entsprechend eingeschränkt ist. 
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VII. Das Notariat und Grundbuchamt Wädenswil wird eingeladen, nach Eintritt der 
Rechtskraft auf Kosten des Kantons Zürich Dispositiv I—IV.4 dieser Verfügung zu-
lasten des Grundstückes Kat.-Nr. WE12599 als öffentlich-rechtliche Eigentumsbe-
schränkung im Grundbuch anzumerken. 

VIII. Die Publikation dieser Unterschutzstellung im Amtsblatt durch die Baudirektion er-
folgt auf Kosten des Kantons. 

IX. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Zustellung bzw. der öffentli-
chen Bekanntmachung an gerechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, 
Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss 
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist 
beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit 
möglich, beizulegen. Materielle und formelle Entscheide des Baurekursgerichts sind 
kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. Ei-
nem allfälligen Rekurs kommt keine aufschiebende Wirkung zu (§ 211 Abs. 4 PBG). 

X. Mitteilung an 

- den Kanton Zürich, Baudirektion, Natur- und Heimatschutzfonds, Generalsekreta-
riat, vertreten durch Immobilienamt, Neumühlequai 10, 8090 Zürich (Eigentümer) 

- den Stadtrat Wädenswil, Florhofstrasse 6, 8820 Wädenswil 

- den regionalen Planungsverband ZPZ, c/o Gemeinde Thalwil, Dorfstrasse 10, 
Postfach, 8800 Thalwil 

- das Notariat und Grundbuchamt Wädenswil, Zugerstrasse 16, 8820 Wädenswil 

- 	das Generalsekretariat/Stab 

- das Amt für Raumentwicklung/Archäologie und Denkmalpflege 

Für den Auszug: 
Amt für Raumentwicklung 

Rechtskraftbescheinigung 
Gegen diesen Beschluss ist bis heute 
beim Baurekursgericht kein Rechts-
mittel eingelegt worden. 
Zürich, 	 Baurekursgericht 

1 7. Juli 2023 dpe
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Grunddienstbarkeit 

Fuss- und Fahrwegrecht 

SP Art. 9461 

Kataster 12599 	 Blatt 8292 

Kataster 11143 	 Blatt 8738 

Kataster 12885 	 Blatt 1457 

Kataster 11142 	 Blatt 2669 

zugunsten 

Wädenswil 

Horgen 

zulasten 

Wädenswil 

Horgen 

Der Eigentümer der berechtigten Grundstücke hat Fuss- und Fahrwegrecht über die belasteten 
Grundstücke. 
Das Weggebiet ist im Plan bei den Grundbuchakten violett eingezeichnet. 
Die Kosten für Unterhalt, Reparaturen und Erneuerung des betreffenden Wegstückes tragen der 
berechtigte und der belastete Grundeigentümer je zur Hälfte. 

Wädenswil, 15.04.2004 

Beleg Wädenswil 2004 Nr. 257 mit Plan 

coll. 

SP Art. 9461 Seite 1 von 1 
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